
Abiturtermin G9:  
21. März 

Beginn 11/2 in G8: 
Anfang Februar 

Endgültige Klarheit über 
Zulassung: Anf. März 

Stand 12.02.08 
Entwurf für Schnittstellen-Regelung G9-G8 in der Qualifikationsphase 
Rücktritt in der Qualifikationsphase bzw. Wiederholung der Abiturprüfung 
 
1. Rücktritt am Ende von 12/1 bzw. 12/2 (meist freiwillig) 

Rücktritt von 12/1 in die Jgst. 10 (G8) bzw. von 12/2 in 11/1 (G8) 
 
2. Unterpunktet bzw. Zulassung nicht erreicht: Ende 13/1 bzw. in 13/2 

2.1 Unterpunktet am Ende 13/1 (G9) 
  Rücktritt in Jg. 11/2 (G8), Ersatz von 11/1 (G8) durch 12/1 (G9) 
  Feststellungsprüfung in Kursen mit Minderleistung und bei        
 a) Bestehen  Zulassung zur Abiturprüfung  
 b) Nichtbestehen  Rücktritt in 11/2 (  G8) 
2.2 Zulassung nicht erreicht in 13/2 bzw. am Ende von 13/2 (G9) 
  Rücktritt in Jg. 11/2 (G9  G8) möglichst früh 

 Feststellungsprüfung in Kursen mit Minderleistung und bei        
 a) Bestehen  Zulassung zur Abiturprüfung zum Nachtermin (im Sep. 2011) 
 b) Nichtbestehen  Rücktritt  in 11/2 (G8) 

 
3. G9-Abiturprüfung nicht bestanden 

 Wiederholung G9-Abiturprüfung zum Nachtermin 

 Rücktritt in 10/2 (G8) 
 Sonderregelungen durch MB im Einzelfall 
 Abiturprüfung für externe Bewerber (2012) 

 
S c h u l j a h r   2010/11 

 Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul
 

G9 13/1 13/2  Abitur
 
G8 11/1 11/2 

 
 
 
 
 
 
Auslandsaufenthalt 
 
a) halbjähriger Auslandsaufenthalt im Sj. 2008/09 bis zum Schulhalbjahr und 
Rückkehr in Jg. 11 (G9), in der im zweiten Halbjahr die Vorrückungserlaubnis 
erworben wird; Besuch der Kollegstufe (G9) 
 
b) ganzjährige Beurlaubung mit Vorrücken auf Probe in Jg. 12 (G9);  
bei Nichtbestehen der Probezeit Rücktritt in 10/2 (G8); nur für gute Schüler 
(im Falle eines Rücktritts muss eine bereits im G9 erworbene Vorrückungserlaubnis 
nach Jg. 11 im G8 nicht erneut erworben werden) 
 
c) ganzjähriger Auslandsaufenthalt im Sj. 2008/09 und Eintritt in Jg. 11 der G8-
Oberstufe (2009/11) ohne Probezeit 


